
Besondere Teilnahmebedingungen 
der Fachmesse Interzoo 2020

DerMietpreisschließtein:
MietweiseÜberlassungeinesKomplettstandes.EinederdreiVariantenkann

aufbeigefügtemVordruck„Miet-Komplettstände“ausgewähltwerden.
FürdenAuf-undAbbaudesMiet-KomplettstandessorgtderVeranstalter.
DerMiet-KomplettstandeinschließlichdessenAusstattungdarfnichtbeklebt,
benagelt,gestrichenoderanderweitigbeschädigtwerden.WährendderMiet-
dauerentstandeneSchädengehenzuLastendesAusstellersundwerdenin
Rechnunggestellt.
DieBasisausführungdesMiet-KomplettstandeskanngegenAufpreismit
zusätzlicherAusstattungimgleichenSystemergänztwerden.
BestellungenhierfürkönnenimOnlineAusstellerShopvorgenommenwerden.

 9. Zahlungsbedingungen
DieNürnbergMesseerstelltRechnungenimNamenundaufRechnungdesVer-
anstalters,derWirtschaftsgemeinschaftZoologischerFachbetriebeGmbH(WZF),
Wiesbaden.
MitderStandflächenbestätigungwirddemAusstellerdiegesamteStandflächen-
mieteunterAnrechnungderVorauszahlung berechnet.
DieStandflächenmiete,dieMarketing-ServicesundgegebenenfallsdieMietefür
denMiet-Komplettstand(siehePunkt8derBesonderenTeilnahmebedingungen)
sindam3.Februar2020fällig.
BeiStandflächenbestätigungnachdemFälligkeitsterminsinddieausgewiesenen
RechnungsbeträgezudemaufderRechnunggenanntenTerminfällig.
DieRechnungensindzudemaufderjeweiligenRechnungangegebenenTermin
fälligundohneAbzugzahlbar.SämtlicheZahlungensindunterAngabeder
RechnungsnummerspesenfreiundinEUROzuentrichten.
SofernderAusstellerimAnmeldeformulareineabweichendeRechnungsadresse
angibt,bevollmächtigterdieangegebenePerson/FirmazumEmpfangderRech-
nungunddersonstigenZahlungsaufforderungen.HierdurchwirdderAussteller
vonseinerZahlungsverpflichtungnichtbefreit.
FürnachträglicheÄnderungenderRechnung,dievomAusstellerzuvertreten
sind,kanndieNürnbergMesseeineBearbeitungsgebührvonEUR50erheben.
EinAnspruchaufdiezugeteilteStandflächebestehterstnachvollständiger
BezahlungderRechnungen.DerNachweisderBezahlungistvomAussteller
zuerbringen.
Der Aussteller stimmt dem Versand von Rechnungen durch den Ver-
anstalter per E-Mail (elektronischer Rechnungsversand) zu. Sofern der 
Aussteller keinen elektronischen Rechnungsversand wünscht, kann er 
diesem schriftlich oder in Textform widersprechen.

10.  Versicherung
DerAusstelleristgrundsätzlichverpflichtet,selbstfüreinenausreichenden
Versicherungsschutzzusorgen.DerAbschlusseinerAusstellungsversicherungzur
AbdeckungdesTransport-undAufenthaltrisikoswirdempfohlenundkannüber
einenRahmenvertragdurchdenVeranstaltervermitteltwerden.

11. Veränderungen
DerVeranstalterbehältsichvor,dieVeranstaltungabzusagen,örtlichundzeitlich
zuverlegen,dieDauerzuverändernoder–fallsdieRaumverhältnisse,behörd-
licheAnordnungenodernachAuffassungdesVeranstaltersanderezwingende
Umständeeserfordern–diedemAusstellerzurVerfügunggestellteFlächezu
verlegen,indenAbmessungenzuverändernundzubeschränken.Hierausergibt
sichfürdenAusstellernichtdasRecht,vomMietvertragzurückzutreten.

12.1  Auf- und Abbau, Ausweise
Aufbau: Do14.–So 17.Mai2020 jeweils 7:00–22:00Uhr
   Mo18.Mai2020  7:00–19:00Uhr
Ausstellungsstände,mitderenAufbaubisMontag,18.Mai2020,15:00Uhr,
nichtbegonnenwurde,werdenvomVeranstaltergestaltet,sofernnichtander-
weitigdarüberverfügtwird.HierausentstehendeKostengehenzuLastendes
Ausstellers.
Abbau:   Fr 22.Mai2020 16:00–22:00Uhr
 Sa 23.–Mo25.Mai2020 jeweils 7:00–22:00Uhr
DerZutrittzudenHallenwährenddesAuf-undAbbausistfürMessebauerund
externeDienstleisternurmitgesondertenAusweisenmöglich.Diesehabenfür
dieDauerderVeranstaltungkeineGültigkeit.

12.2  Kein Abbau von Ausstellungsständen und/oder keine Abgabe von  
Produkten vor Messeschluss (außer Proben, Muster und Werbepräsente)
DieVeranstaltungendetamletztenMessetagum16:00 Uhr.JederAussteller
verpflichtetsich,biszudiesemZeitpunkt
  seineStandflächemitStandpersonalzubesetzen
  keineProdukteanInteressentenauszuhändigen

(außerProben,MusterundWerbepräsente;sieheauchVerkaufsregelungPunkt20)
  nichtmitdemAbbaudesAusstellungsstandeszubeginnen
JedeZuwiderhandlungwirdvomVeranstaltermiteinerVertragsstrafeanden
Ausstellergeahndet.Die Vertragsstrafe beträgt 20 % der Nettostandmiete, 
mindestens jedoch EUR 2.000.DerVeranstalterbehältsichaußerdemvor,den
AusstellervonzukünftigenBeteiligungenanderInterzooauszuschließen.

1. Veranstaltungsort, Dauer, Öffnungszeiten
Veranstaltungsort: MessezentrumNürnberg
Dauer: Di19.–Fr 22.Mai2020
Öffnungszeiten: Di19.–Do21.Mai2020 jeweils9:00–18:00Uhr
  Fr 22.Mai2020 9:00–16:00Uhr

2. Veranstalter
WirtschaftsgemeinschaftZoologischerFachbetriebeGmbH(WZF)
MainzerStraße10,65185Wiesbaden,Deutschland
interzoo@zzf.de
www.zzf.de

3. Organisation
NürnbergMesseGmbH
Messezentrum,90471Nürnberg,Deutschland
T+499118606-0,F+499118606-8228
interzoo@nuernbergmesse.de
www.interzoo.com
www.nuernbergmesse.de
Geschäftsführer:Dr.RolandFleck,PeterOttmann
RegistergerichtNürnbergHRB761
VorsitzenderdesAufsichtsrats:AlbertFüracker,MdL
BayerischerStaatsministerderFinanzenundfürHeimat

4.  Vertragsgrundlagen
VertragsgrundlagenfürdieTeilnahmeanderFachmesseInterzoo2020sind
dieBesonderenundAllgemeinenTeilnahmebedingungen(einschließlich
Ergänzungsvereinbarung)fürMessenundAusstellungen,dieHausordnung
derNürnbergMesse,dieorganisatorischen(z.B.Ausstellerinformationen),
technischen(z.B.OnlineAusstellerShop)unddieübrigenBestimmungen,die
demAusstellervorVeranstaltungsbeginnzugehen.
ErbringtdieNürnbergMesseaufGrundgesonderterBeauftragungweitere
MesseservicesdurcheinenServicePartner,sogeltenhierfürimFalleeiner
NichtübereinstimmungdieAllgemeinenGeschäftsbedingungendesjeweiligen
ServicePartnersvorrangigvordiesenBesonderenTeilnahmebedingungen.

5. Zulassung/Standflächenbestätigung
InErgänzungzuPunkt2derAllgemeinenTeilnahmebedingungenfürMessen
undAusstellungengiltFolgendes:MitEingangderAnmeldungbeider
NürnbergMessewirdeineVorauszahlung von 15 %auf die angemeldete 
Standflächeerhoben.
WeiterhinkannimSinnederMessekonzeptionderVeranstaltergleichartige
Ausstellergruppengesondertplatzieren.
MitderStandflächenbestätigungwirddemAusstellerdiegesamteStandflächen-
mieteunterAnrechnungderVorauszahlungberechnet.
WünschtderAusstellereinevonderStandflächenbestätigungabweichende
Standplatzierung,wirdeineBearbeitungsgebührvonEUR250berechnet.
GehtdieAnmeldungeinerStandflächenachdem3.Februar2020beider
NürnbergMesseein,wirddieseerstbearbeitet,wennderAnmeldendedieStand-
flächenmietevollständigbezahlthat.
FürRücktrittenachderStandflächenbestätigunggiltPunkt7derAllgemeinen
TeilnahmebedingungenfürMessenundAusstellungen.

6. Aussteller und zugelassene Ausstellungsgüter
AlsAusstellersindzugelassen:Hersteller,Importeure,Großhändler,Handelsver-
treterundVerlagedesIn-undAuslandesmitProduktenundDienstleistungen,
dieindievorgegebenenProduktgruppeneingeordnetwerdenkönnen.Alle
AusstellungsgütersindinderAnmeldungzubezeichnen.Nichtzugelassensind
Güter,diegegendieBestimmungendesgewerblichenRechtschutzesin
Deutschlandverstoßen(Plagiate).

7.  Mietpreis in Ausstellungshallen 
je angefangenem m² Standfläche
EUR185 Reihenstand  (1Seiteoffen, Mindeststandfläche 12m²)
EUR197 Eckstand  (2Seitenoffen,Mindeststandfläche 20m²)
EUR207 Kopfstand  (3Seitenoffen,Mindeststandfläche 50m²)
EUR217 Blockstand  (4Seitenoffen,Mindeststandfläche100m²)
DieMindeststandflächebeträgt12m².
DieStandartistabhängigvonderAufplanung,esbestehtkeinAnspruchauf
einebestimmteStandart.
DerMietpreisschließtein: 
MietweiseÜberlassungderStandflächewährendAufbau,LaufzeitundAbbau.
AllgemeineBewachungderAusstellungshallen.AllgemeineBeleuchtungder

Ausstellungshallen.AllgemeineReinigungderGänge.
FürdenAUMAAusstellungs-undMesseausschussderDeutschenWirtschaft
werdenjem²StandflächeinAusstellungshallenEUR0,60erhobenundabgeführt.

 8.  Miet-Komplettstand
AllePreisejeangefangenemm²Standfläche,zuzüglichzumMietpreisfür
StandflächeinAusstellungshallen(siehePunkt7derBesonderenTeilnahme-
bedingungen).AlleBildersindBeispieldarstellungen.

AllegenanntenPreise(wennnichtandersgekennzeichnet)zuzüglichgesetzlicherMehrwertsteuer,soferndieLeistunginDeutschlandsteuerbarist.



Besondere Teilnahmebedingungen 
der Fachmesse Interzoo 2020
(Fortsetzung)

12.3  Erweiterte Standauf- und -abbauzeiten 
InbesonderenFällenfürStändeab100m²GrößekanndieNürnbergMesseer-
weiterteStandauf-und-abbauzeitenzulassen.EinentsprechenderAntragistin
jedemFallerechtzeitigundschriftlichbeiderVeranstaltungsleitungeinzureichen.
FürdiedarausentstehendenBereitstellungs-undBetriebskostenwirddemAus-
stellerbzw.MessebauunternehmeneinePauschalevonEUR250proStandund
TaginRechnunggestellt.

13. Standbaurichtlinien und Standgestaltung
DerAusstelleristbeiderStandausstattungund-gestaltungfürdieEinhaltungder
Standbaurichtlinienverantwortlich.NachfolgendsinddiewichtigstenStandbau-
richtliniengenannt:
  Transparenz ist die oberste Gestaltungsrichtlinie. Dies bedeutet, dass 

die Besucher keine Sichteinschränkung haben dürfen.
Alle Stände müssen an allen offenen Seiten zu jeweils mindestens 50 % 

frei einsehbar und evtl. Aufbauten in diesem Bereich müssen glasklar 
sein. Mit allen nicht glasklaren Aufbauten über 1,50 m Höhe vom Hal-
lenboden in diesem frei einsehbaren Bereich muss ein Abstand von 2 m 
zur Stand grenze eingehalten werden. Die Unterkanten von Bannern, 
Beleuchtungstrusses, etc. dürfen eine Höhe von 3,50 m nicht unter-
schreiten.

Mindestbauhöhe 2,50 m an allen geschlossenen Standseiten.
Standbauhöhen ab 3,50 m sowie generell alle Kopf- und Blockstände 

erfordern zwingend Pläne zur Genehmigung.
Maximale Bauhöhe 5,50 m.
Alle an Nachbarstände anschließende Standbegrenzungen, Werbe- 

träger oder andere Gestaltungselemente im sichtbaren Bereich über 
2,50 m Höhe müssen (zur Seite des Nachbarstandes hin) folgende  
Bedingungen erfüllen: Weiß, gereinigt, optisch einwandfrei, ohne  
Texte, ohne Grafiken.

Kein zweigeschossiger Standbau. 
Die Fußböden der Stände sind mit einem passenden Belag (z. B. Teppich, 

Parkett, PVC) von den Ausstellern auszulegen.
Der Veranstalter und/oder dessen Beauftragte können bei Verstößen die 

Standfläche so lange sperren, bis die Standbaurichtlinien eingehalten 
werden.

Standbegrenzungswände,Fußböden,Hallenwände,Säulen,Installations-und
FeuerschutzeinrichtungensowiesonstigefesteHalleneinbautendürfenweder
beklebt,benagelt,gestrichenoderanderweitigbeschädigtwerden.
SchädengehenzuLastendesAusstellersundwerdeninRechnunggestellt.
EventuellimStandbereichbefindlicheSäulensowieInstallations-undFeuerschutz
einrichtungensindBestandteilederzugeteiltenStandflächeundmüssenjederzeit
zugänglichsein.
BodenbelägeindenAusstellungsständendürfennurmitDoppelklebeband(aus-
schließlichmitlösemittelfreienKlebebändern:tesafixNr.4964)befestigtwerden.
Der Aussteller verpflichtet sich, diese Auflagen zu erfüllen. Bei Zuwider-
handlungen entstehen gegebenenfalls Schadenersatzansprüche des  
Veranstalters bzw. der betroffenen Nachbaraussteller.

14.  Ausstellerausweise
JederAusstellererhältentsprechendderGrößeseinesAusstellungsstandesfürdas
erforderlicheStand-undBedienungspersonalab12m²bis19,99m²Standfläche
3 Ausweise, ab 20 m² 4 Ausweiseundfürje weitere volle 10 m² einen 
weiteren AusweiskostenlosbiszueinermaximalenAnzahlvon60Ausweisen.
Fürjedenangemeldeten MitausstellererhältderDirektaussteller2 weitere 
Ausweise. DieseAusweisegeltenfürdieLaufzeitderVeranstaltungsowiefür
dieAuf-undAbbauzeit. DarüberhinausbenötigteAusstellerausweisekönnenfür
BerechtigtezumPreisvonEUR23proStückeinschließlichgesetzlicherMehrwert-
steuergekauftwerden.

15. Marketing-Services für Aussteller (= Direktaussteller)
DerVeranstalterstelltjedemAusstellerMarketing-Servicesmitfolgenden
LeistungenzurVerfügung:
EinträgeimalphabetischenAusstellerverzeichnisundimProduktverzeichnisdes

Print-Messekatalogs(esgeltendieAllgemeinenGeschäftsbedingungenfür
EinträgeundAnzeigenimMessekatalog)

1MessekatalogproAussteller
AuslagevonPresseinformationendesAusstellersimPresse-Center.
Werbemittelbasispaket
 – 100 Print-Eintrittsgutscheine(mitEindruckdesFirmennamensundder

StandnummerdesAusstellers)
 –1000 E-Codes(elektronischeEintrittsgutschein-Codes)
 NurvonBesucherneingelösteEintrittsgutscheinewerdendemAusstellermit

EUR12,50proStückberechnet.
EintragdesFirmennamensundderStandnummerdesAusstellersimMesse-

begleiter(kostenloseAbgabeanalleBesucher).
BereitstellungeinesMusteranschreibensfürBesucherakquisitionaufder

Website.

DerVeranstalterstelltjedemAusstellereinenca. einjährigen–auchnachder
Messelaufzeitaktiven–Internet-EintragaufderMesse-Websitemitfolgenden
LeistungenzurVerfügung:
EintragvonFirmenname, AnschriftundLogo.
Darstellungvon5 Produktenbzw.DienstleistungendurchjeeinFotound

jeweilseinenmaximal4.000ZeichenumfassendenText.
 Firmenbeschreibung(maximal4.000Zeichen).
UnbegrenzteEinordnungindasProduktverzeichnis.
Veröffentlichungvonbiszu3 Aussteller-Presseinformationen.
 LinkvonderMesse-WebsitezurAussteller-Website.DerAusstellerschaltet

einenGegenlink.
 EintragvonFirmennameundStandnummerindieOnline-Hallenpläne.
 MöglichkeitderlaufendenAktualisierungdesInternet-Eintrags.
 GanzjährigeBetreuungdurchdasInternet-Redaktionsteam.
 Gutscheinmonitoring
 Online-BannermitStandnummerdesAusstellers.
DerAusstellerverpflichtetsichzurAbnahmederMarketing-ServiceszumPreis
vonEUR540.DieBerechnungerfolgtmitderStandmiete.BeiInanspruchnahme
vonTeilleistungenkannkeinePreisermäßigunggewährtwerden,insbesondere
beiNichteinhaltungvonTerminen.
FürinAusstellungsverzeichnissen(wiez.B.Messebegleiter,Internet-Eintragusw.)
versehentlichnichterfolgteEintragungen,Druckfehler,fehlerhafteAusführungen
jederArtusw.haftendieNürnbergMesseundihreErfüllungsgehilfennur,wenn
dieserMangelnachweisbarvorsätzlichodergrobfahrlässigverschuldetwurde.

16.  Mitaussteller
MitausstellersindUnternehmen,diemiteigenemPersonalundeigenemAngebot
aufdemStanddesAusstellers(=Direktausstellers)auftreten.DieSelbstständig-
keitmussauchohneräumlicheTrennungerkennbarsein.
Maximal2Mitaussteller(AusnahmennurbeidauerhaftenGeschäftsbeziehungen,
z.B.beiGroßhändlernoderImporteuren,maximaljedoch5Mitaussteller)können
zugelassenwerden,wenndieaufdemAnmeldevordruckfürMitausstellerabge-
fragtenAngabenvollständigausgefülltsindunddenTeilnahmebedingungender
Veranstaltungentsprechen.
MitausstellerunterliegendenselbenBedingungenwiederAussteller.

17. Marketing-Services für Mitaussteller  (ohne Werbemittelbasispaket)
DerVeranstalterstelltjedemMitausstellerMarketing-ServiceszurVerfügung.
Leistungen(ohneWerbemittelbasispaket)siehePunkt15derBesonderenTeil-
nahmebedingungen.
DerAusstellerverpflichtetsichfürjedenvonihmgemeldetenMitaussteller
(maximal2Mitausstellersindmöglich;Ausnahmennurbeidauerhaften
Geschäftsbeziehungen,z.B.beiGroßhändlernoderImporteuren,maximal
jedoch5Mitaussteller)zurBezahlungeinerTeilnahmegebührsowiezurAbnahme
derMarketing-ServicesfürMitausstellerzumGesamtpreisvonEUR540.Die
BerechnungerfolgtmitderStandmieteoderzueinemspäterenZeitpunkt.Bei
InanspruchnahmevonTeilleistungenkannkeinePreisermäßigunggewährt
werden.
AufWunschistdieZusendungdesWerbemittelbasispakets(sieheMarketing-
ServicesfürDirektaussteller)auchfürMitausstellermöglich.DerAufpreisbeträgt
EUR50.

18.  Messepriorität
FürdieVeranstaltungwirdbeimBundesministeriumfürJustizMessepriorität
beantragt.DiePrioritätsbescheinigungsichertgewisseSchutzrechtebiszur
AnmeldungbeieinemPatentamtimIn-oderAusland.

19. Präsentation von Heimtieren
JedeTierpräsentationistbeimVeranstalternachArtenundStückzahlenschriftlich
anzumelden.DetaillierteInformationenundAntragsformulareerhaltenAussteller
imOnlineAusstellerShop.

20. Verkaufsregelung während der Fachmesse Interzoo 2020
DieAuslieferungoderdasAushändigenverkauftenMessegutsistnichtgestattet
(sieheauchPunkt12.2).EsdürfenauchaußerhalbderHallenkeinerlei
VerkaufsveranstaltungenimZusammenhangmitderFachmesseInterzoo2020
durchgeführtwerden.

21.  Ausstelleransprüche, Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand
AlleAnsprüchedesAusstellersgegendenVeranstaltersindschriftlichgeltend
zumachen.DieVerjährungsfristbeginntmitdemletztenTagderVeranstaltung.
Vereinbarungen,dievondiesenBedingungenoderdensieergänzendenBestim-
mungenabweichen,bedürfenderSchriftform.
EssindausschließlichdeutschesRechtundderdeutscheTextmaßgebend.
ErfüllungsortundGerichtsstandistNürnberg.DemVeranstalterbleibtesjedoch
vorbehalten,seineAnsprüchebeidemGerichtdesOrtesgeltendzumachen,an
demderAusstellerseinenSitzhat.

AllegenanntenPreise(wennnichtandersgekennzeichnet)zuzüglichgesetzlicherMehrwertsteuer,soferndieLeistunginDeutschlandsteuerbarist.


